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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die Meldepflicht zur Vergabestatistik umfasst Informationen zu vergebenen öffentlichen Aufträgen und 
Konzessionen oberhalb sowie zu vergebenen öffentlichen Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte. 

Somit ist die Vergabestatistik für öffentliche Aufträge und Konzessionen aufgrund der Auskunftspflicht 
grundsätzlich als Vollerhebung konzipiert. 

Da die Vergabelandschaft in Deutschland jedoch sehr vielfältig ist, ist es nur eingeschränkt möglich, in der 
Vergabestatistik jedes Vergabeverfahren 1:1 abzubilden. 

Um die Vielfalt der Vergabelandschaft statistisch abzubilden, wurden entsprechend in der 
Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) Rahmenbedingungen definiert und ein Zeitpunkt für die Datenerhebung 
festgelegt. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen, an welchen die Vergabestatistik ausgerichtet wurde, sind 

-die EU-Schwellenwerte, 

-die Vorgabe, öffentliche Aufträge, welche in Lose aufgeteilt werden, grundsätzlich in einer Datenmeldung zu 
erfassen (Entscheidend hierfür ist die Meldung des Auftraggebers. Ergibt sich aus der Meldung, dass ein Auftrag 
vergeben wurde und ergibt sich aus der Meldung auch kein Hinweis, dass ein Auftrag in Lose unterteilt wurde, wird 
dieser Auftrag als vergebener öffentlicher Auftrag erfasst.) 

- der Nettoauftragswert zum Zeitpunkt der Vergabe bzw. des Zuschlags, inklusive aller Optionen und 
Verlängerungen (für die Vergabestatistik ist nicht der vorab geschätzte Auftragswert entscheidend). 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Bei den Erhebungseinheiten handelt es sich um die oben genannten öffentlichen Aufträge und Konzessionen. 
Darstellungs- und Erhebungseinheit sind identisch. 

Da die Vergabestatistik als Vollerhebung der oben definierten öffentlichen Aufträge bzw. Konzessionen konzipiert 
ist, sollen die statistischen Einheiten auch die Grundgesamtheit wiedergeben. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Die Daten werden quartalsweise über GENESIS veröffentlicht. 

Das Zuschlagsdatum der Vergabe ist entscheidend, in welchem Quartal die Vergabe veröffentlicht wird. 

1.5 Periodizität 
Die Meldung an die Vergabestatistik erfolgt frühestens direkt nach Vergabe des öffentlichen Auftrages oder der 
Konzession und spätestens 60 Tage nach dieser Vergabe. 

Danach ist die Meldung der betreffenden Vergabe nicht mehr möglich. Dementsprechend erfolgt ein 
kontinuierlicher Dateneingang zur Statistik. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Im Zuge der nationalen Umsetzung der im Jahr 2014 modernisierten EU-Richtlinien zum Vergaberecht wurde die 
Pflicht zur Übermittlung von Vergabedaten gemäß § 114 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) eingeführt. Danach sind Auftraggeber im Sinne des § 98 GWB grundsätzlich verpflichtet, Vergabedaten an 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zu übermitteln. 

Als detaillierte rechtliche Grundlage für die Datenerfassung und -verarbeitung wurde im April 2016 die VergStatVO 
erlassen und im April 2020 trat eine novellierte Fassung der VergStatVO in Kraft. Mit dieser Verordnung werden 
öffentliche Auftraggeber bzw. Konzessionsgeber verpflichtet, bestimmte in der jeweiligen Anlage zur VergStatVO 
aufgelistete Informationen über vergebene Aufträge und Konzessionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro 
an das zum Empfang und zur Verarbeitung der Daten durch das BMWK beauftragte Statistische Bundesamt zu 
übermitteln. 

Meldungen unterhalb von 25.000 Euro können auf freiwilliger Basis erfolgen. Meldungen unterhalb von 1.001 Euro 
sind aus technischen Gründen nicht möglich. Die VergStatVO regelt die mit der Meldung und Verarbeitung der 
Vergabebekanntmachung einhergehenden Rechte und Pflichten für öffentliche Auftraggeber bzw. 
Konzessionsgeber. 
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Die Verordnung verpflichtet öffentliche Auftraggeber bzw. Konzessionsgeber, dem BMWK bestimmte Daten zu 
Beschaffungsvorgängen im Oberschwellen- und eingeschränkt auch im Unterschwellenbereich zu übermitteln. 

Darüber hinaus beeinflussen europäische Vorgaben zum Vergaberecht etwa aus der Vergaberichtlinie über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge (2014/24/EU), der Richtlinie zur Sektorenvergabe (2014/25/EU), der 
Konzessionsvergaberichtlinie (2014/23/EU), der Richtlinie zur Vergabe im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
(2009/81/EG) sowie deren deutsche Umsetzungen in den verschiedenen Vergabeverordnungen 
(Vergabeverordnung (VgV), Sektorenverordnung (SektVO), Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV), 
Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV)) und die TED-Verordnung (2015/1986/EU) die Vergabestatistik. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die Angaben zu der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person als Ansprechpartner/in bei der Berichtsstelle 
sind freiwillig. Die Daten über die vergebenen öffentlichen Aufträge bzw. Konzessionen sind an das Statistische 
Bundesamt innerhalb von sechzig Tagen nach Zuschlagserteilung zu übermitteln, vgl. § 1 Absatz 2 VergStatVO. 

Die Erhebung, die Speicherung und Verarbeitung, die Datenaufbereitung sowie die Erstellung der Vergabestatistik 
im Auftrag des BMWK erfolgen auf der Grundlage des § 1 Absatz 4 VergStatVO. Nach § 4 Absatz 1 VergStatVO darf 
das Statistische Bundesamt mit Einwilligung des BMWK aus den aufbereiteten Daten statistische Auswertungen 
veröffentlichen. 

Gemäß § 4 Absatz 5 VergStatVO darf das Statistische Bundesamt im Auftrag des BMWK den statistischen Ämtern 
der Länder die ihren jeweiligen Erhebungsbereich betreffenden Daten für die gesonderte Aufbereitung auf 
regionaler und auf Landesebene zur Verfügung stellen. 

Nach § 5 VergStatVO ist das Statistische Bundesamt berechtigt, im Auftrag des BMWK, Hochschulen und anderen 
Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, statistische Auswertungen oder Daten in formal 
anonymisierter Form zur Verfügung zu stellen. 

Name und Anschrift der Berichtsstelle sowie die freiwilligen Angaben zu Name, Vorname, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse der oben genannten Ansprechperson (s. jeweils Abschnitt 2 der Anlagen 1 bis 8 zur VergStatVO) 
dienen lediglich der technischen Durchführung der Erhebung. In den Lieferdatensätzen werden diese Angaben 
nach Abschluss der Überprüfung auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. 

Die übrigen Merkmale gem. Abschnitt 2 der Anlagen 1 bis 8 zur VergStatVO werden nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe a D SGVO gelöscht, wenn sie für die statistischen Zwecke nicht mehr benötigt werden. Name und 
Anschrift der Berichtsstelle sowie die freiwilligen Angaben zu Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
der Ansprechperson werden darüber hinaus in einer beim Statistischen Bundesamt geführten Datenbank 
gespeichert, vgl. § 4 Absatz 7 VergStatVO. 

Die freiwilligen Angaben zu Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Ansprechperson werden 
zusätzlich bei jedem Aufruf der IDEV-Meldeseite angezeigt. Die durch die Registrierung der Berichtsstelle erzeugte 
Berichtseinheit-I D dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Stellen sowie der rationellen 
Aufbereitung und ist eine frei vergebene laufende Nummer. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Die Daten werden ausschließlich in aggregierter Form veröffentlicht. Wichtige regional- oder branchenspezifische 
Informationen werden ebenfalls nur in aggregierter Form veröffentlicht. 

Bei der Datenbereitstellung erfolgen die üblichen Anonymisierungsverfahren (vgl. Forschungsdatenzentrum). 

Ein weiteres Verfahren zur Gewährleistung der Geheimhaltung der Daten ist, dass ausschließlich die 
Berichtsstellen und die hierfür registrierten Ansprechpersonen als Melder/innen bei Rückfragen des Statistischen 
Bundesamtes kontaktiert werden. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Derzeit keine Angabe möglich 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Derzeit keine Angabe möglich 
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Die Statistik liefert nicht nur Angaben zum Beschaffungsvolumen von Bund, Ländern und Kommunen und dessen 
Verteilung auf Liefer-, Dienst- und Bauleistungsaufträge, sondern gibt auch Aufschluss darüber, in welchen Phasen 
des Vergabeverfahrens z. B. Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen oder welche Zuschlagskriterien 
entscheidend sind. 

Es wird zudem - unter anderem- abgebildet, in welchem Umfang öffentliche Aufträge an kleine und mittlere 
Unternehmen erteilt werden, aus welchem Herkunftsland der Auftragnehmer kommt und wie sich die 
Angebotsverteilung auf die Ausschreibung darstellt. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Derzeit keine Angabe möglich 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Derzeit keine Angabe möglich 

2.2 Nutzerbedarf 
Gegenüber der Europäischen Union bestehen Monitoringpflichten, die über Art. 85 "Nationale Berichterstattung 
und statistische Informationen" der Richtlinie 2014/24/EU geregelt ist. Darin heißt es, dass die EU-Mitgliedstaaten 
alle drei Jahre einen statistischen Bericht über die Beschaffungen des jeweiligen Landes vorlegen müssen. Das 
Statistische Bundesamt liefert hierfür die Datengrundlagen für den Bericht, den das BMWK erstellt. 

Weiterer Bedarf der Nutzung ergibt sich aus der Vergabestatistikverordnung § 4-5 (VergStatVO), die folgendes 
regelt: 

-Den Berichtsstellen der Auftraggeber werden auf Anfrage die eigenen Daten sowie statistische Auswertungen zur 
Verfügung gestellt 

-Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden können auf Antrag statistisch Auswertungen erhalten. 

-Statistische Landesämter werden auf Anfrage, die ihren jeweiligen Erhebungsbeeicht betreffenden und 
vorhandenen Daten zur Verfügung gestellt. 

-Wissenschaftliche Einrichtungen können auf Anfrage statistische Auswertungen in anonymisierter Form erhalten, 
wenn dies für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten notwendig ist. 

siehe hierzu auch 7.3. Zugang zu Mikrodaten 

2.3 Nutzerkonsultation 
Derzeit keine Angabe möglich 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Um Daten an die Vergabestatistik übermitteln zu können, muss ein meldepflichtiger öffentlicher Auftraggeber bzw. 
Konzessionsgeber eine sogenannte Berichtsstelle bestimmen. Eine Berichtsstelle ist dementsprechend diejenige 
Stelle, die Informationen über vergebene öffentliche Aufträge bzw. Konzessionen gemäß § 1 Abs. 1 VergStatVO 
meldet. 

Da im Rahmen einer Meldung zur Vergabestatistik unter anderem erhoben wird, in wessen Auftrag eine Vergabe 
durchgeführt wurde, ist es für die Statistik unerheblich, durch wen die Meldung erfolgt. 

Der öffentliche Auftraggeber bzw. Konzessionsgeber selbst muss sich nicht registrieren, wenn er die Meldung 
seiner öffentlichen Aufträge bzw. Konzessionen durch eine/mehrere (gegebenenfalls externe) Berichtstelle/n 
durchführen lässt und entsprechend gewährleistet, dass die Berichtsstelle/n die Meldepflicht für ihren 
öffentlichen Auftraggeber bzw. Konzessionsgeber übernehmen. 

Aufgrund der sehr heterogenen Vergabepraxis obliegt dem öffentlichen Auftraggeber bzw. Konzessionsgeber 
selbst die Entscheidung, wie und durch wen die statistischen Daten gemeldet werden. 
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3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Allen Berichtsstellen stehen grundsätzlich zu jeder Zeit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um ihre vergebenen 
öffentlichen Aufträge und Konzessionen zur Vergabestatistik zu melden. 

Namentlich wird über die Schnittstelle der Vergabestatistik eSTATISTIK.CORE gemeldet (meist, wenn ein 
elektronisches Vergabemanagementsystem genutzt wird, welches eine Schnittstelle zur Vergabestatistik anbietet), 
via .CORE Web durch Upload einer .csv-Datei oder manuell via IDEV-Formular im Internet. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Daten werden mittels eines Plausibilisierungsprogramms unterschiedlichen Prüfungen unterzogen, dabei 
erfolgen zum einen maschinelle Prüfungen, zum anderen müssen manuell von den Sachbearbeitern/innen 
Änderungen am Datensatz auf der Grundlage der Angaben der meldenden Berichtseinheit vorgenommen werden. 

Folgende Anpassungen wurden vorgenommen und folgende Einschränkungen haben sich insbesondere im 
Rahmen der Aufbereitung der Daten ergeben: 

- Beim Auftraggebernamen kann es zu Doppelzählungen kommen, da nicht alle Namen bereinigt werden konnten 
und durch Schreibfehler oder andere Schreibweisen möglicherweise Untereinheiten des Auftraggebers enthalten 
sind. Auch können durch einen Auftraggebernamen mehrere Auftraggeber repräsentiert werden, wenn es sich um 
eine zentrale Vergabestelle (z.B. Beschaffungsamt des BMI oder Kaufhaus des Bundes) handelt. 

- Die Zuordnung von Aufträgen zu ober- oder unterschwelligen Vergaben ist anhand der tatsächlichen 
Auftragswerte zum Zeitpunkt des Zuschlags, welche in der Datenmeldung als Nettoauftragswerte anzugeben sind, 
zu melden. Diese Zuordnung wurde vom Statistischen Bundesamt nachträglich korrigiert, wenn Melder die 
Zuordnung der Aufträge nach geschätztem Auftragswert oder gewählter Verfahrensart vorgenommen hatten, statt 
der VergStatVO folgend den tatsächlichen Auftragswert zum Zeitpunkt des Zuschlages als Basis ihrer Einordnung 
des vergebenen Auftrags zu nutzen. 

- In der Kategorie "sonstige Auftraggeber" (ohne Zuordnung zu einer staatlichen Ebene) ist eine 
Überrepräsentation in den Daten des 1. Halbjahres 2021 zu beobachten. Eine erste Prüfung ergab, dass dieser 
große Anteil an "sonstigen Auftraggebern" aufgrund von fehlerhaften Zuordnungen vieler Auftraggeber bei der 
Meldung zustande gekommen ist. Um dies für zukünftige Datenlieferungen zu vermeiden, wurde im September 
2021 eine entsprechende Information zum Vorgehen an die Berichtsstellen und Fachverfahrensanbieter 
übermittelt, und es wird an technischen Plausibilisierungslösungen zur Behebung der Problematik gearbeitet. 

- Bei losweisen Vergaben wird in der Vergabestatistik nach Vergabe des letzten Loses der Gesamtauftrag in einer 
einmaligen Meldung erfasst. Teilweise ist jedoch für jedes Los eine Meldung als eigenständiger Auftrag erfolgt. 
Hierdurch stellt sich die Anzahl an Aufträgen, insbesondere im Baubereich, überhöht dar. Eine nachträgliche 
Korrektur war dem Statistischen Bundesamt in vielen Fällen nicht mehr möglich. Dies ist bei der Betrachtung der 
Tabellen und ihrer Aussagekraft zu berücksichtigen. 

Insgesamt führen die teilweise fehlerhaften Zuordnungen zu Ober- bzw. Unterschwelle anhand des geschätzten 
Auftragswertes bzw. der Verfahrensart sowie die Meldung von einzelnen Losen zu einer Überschätzung der Anzahl 
an Vergaben und einer Verzerrung der Auftragswerte. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Derzeit keine Angabe möglich 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Derzeit keine Angabe möglich 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Derzeit keine Angabe möglich 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Derzeit keine Angabe möglich 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Derzeit keine Angabe möglich 
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4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Bei der Vergabestatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten die veröffentlichten 
Daten als endgültig. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
siehe 4.4.1 

4.4.3 Revisionsanalysen 
siehe 4.4.1 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Derzeit keine Angabe möglich 

5.2 Pünktlichkeit 
Derzeit keine Angabe möglich 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Derzeit keine Angabe möglich 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Derzeit keine Angabe möglich 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Derzeit keine Angabe möglich 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Derzeit keine Angabe möglich 

7.3 Input für andere Statistiken 
Derzeit keine Angabe möglich 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Gemeinsame Pressemitteilung mit dem BMWK zum Start der Vergabestatistik vom 01.10.2020 

Startschuss für die bundesweite Vergabestatistik 

Pressemitteilung des BMKW zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 

Erster Bericht zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

Veröffentlichungen 

Vergabestatistik. Bericht für das erste Halbjahr 2021, veröffentlicht vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz. 

abzurufen unter folgendem Link: 

Halbjahresbericht 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/10/20201001-startschuss-fuer-bundesweite-vergabestatistik.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/10/20221019-erster-bericht-zur-vergabe-offentlicher-auftrage.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/bmwk-vergabestatistik-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=14
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Des Weiteren erscheint im April 2023 in der Ausgabe 2/2023 der "WISTA - Wirtschaft und Statistik" ein Artikel über: 
"Die neue Vergabestatistik: Konzeption, Methodik und erste Ergebnisse" 

Online-Datenbank 

In GENESIS (Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System) sind Ergebnisstabellen und Daten zur 
Vergabestatistik veröffentlicht. 

Dazu unter GENESIS nach "Vergabestatistik" oder "79994" suchen 

Zugang zu Mikrodaten 

Zugang zu Mikrodaten haben nach §4 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) folgenden Institutionen: 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (jetzt Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 
d.V.) stellt den Berichtsstellen die für die Analyse und Planung ihres Beschaffungsverhaltens erforderlichen 
eigenen Daten sowie statistische Auswertungen zur Verfügung. 

(4) Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden können auf Antrag beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (jetzt BMWK) statistische Auswertungen erhalten. 

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (jetzt BMWK) stellt den statistischen Landesämtern auf 
deren Antrag die ihren jeweiligen Erhebungsbereich betreffenden und vorhandenen Daten für die gesonderte 
Aufbereitung auf regionaler und auf Landesebene zur Verfügung. 

(6) Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (jetzt BMWK) beauftragte Statistische Bundesamt 
ist berechtigt, die statistischen Auswertungen durchzuführen und die statistischen Auswertungen und Daten nach 
den Absätzen 3 bis 5 zu übermitteln. 

(7) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Angaben zu den Merkmalen gemäß Abschnitt 2 der Anlagen 1 bis 
8, mit Ausnahme der Angaben zu Auftraggebereigenschaft und Korrekturmeldung, in einer Datenbank zu 
speichern, um die technische Umsetzung der Datenübermittlung zu gewährleisten. Die freiwilligen Angaben zu den 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind auf Verlangen unverzüglich zu löschen. 

Sonstige Verbreitungswege 

Internetseite der Vergabestatistik auf destatis.de - wird später ergänzt 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Derzeit keine Angabe möglich 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Die Ergebnisse der Vergabestatistik werden bisher halbjährlich veröffentlicht und die zugehörigen Publikationen 
aktualisiert. 

Neue Ergebnisse werden in Pressemitteilungen des BMWK und im Internet veröffentlicht. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Derzeit keine Angabe möglich 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Zugriff auf den Halbjahresbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz - Halbjahresbericht 

Genesis-Datenbank des Statistischen Bundesamts - Dazu unter GENESIS nach "Vergabestatistik" oder "79994" 
suchen 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Es ist grundsätzlich zu beachten, dass die Daten zum 1. Halbjahr 2021 einer gewissen grundlegenden Unsicherheit 
unterliegen, da die Meldungen in dieser Form durch die von den öffentlichen Auftraggebern bzw. 
Konzessionsgebern beauftragten Berichtsstellen erst seit dem 01.10.2020 an das Statistische Bundesamt 
übermittelt werden. 

Im Berichtszeitraum waren noch nicht alle Vergabestellen Deutschlands über Berichtsstellen registriert und auch 
die Meldepraxis wurde erst etabliert. Die Qualität der Daten ist - insbesondere im Hinblick auf die Vollzähligkeit 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&level%20title=
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/bmwk-vergabestatistik-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&level%20title=
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und Vollständigkeit der Meldungen - noch uneinheitlich. Die hier veröffentlichten Daten bilden daher noch kein 
vollständiges Bild aller Vergaben in Deutschland ab. 

Zudem können die Daten noch nicht in einem längeren Zeitverlauf verglichen oder ausgewertet werden. Dennoch 
ist eine hinreichend belastbare statistische Aussagekraft gegeben, die im Umfang der gemeldeten Datensätze i.H.v. 
rund 87.000 für das 1. Halbjahr 2021 in Kombination mit einer aufwändigen, neu für die Vergabestatistik 
erarbeiteten Plausibilisierungsroutine begründet ist. 
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